
Gesetz über das Feuerlöschwesen (in Preußen)
vom 15.12.1933

Das Staatsministerium hat folgendes Gesetz beschlossen:

Abschnitt I

Die örtlichen Feuerwehren

§ 1

In jedem Ortspolizeibezirk muss eine leistungsfähige und den örtlichen Verhältnissen
entsprechend ausgerüstete Feuerwehr vorhanden sein. Besteht ein Ortspolizeibezirk
aus mehreren Gemeinden, so ist in jeder Gemeinde für genügend Feuerschutz zu
sorgen.

§ 2

Die Feuerwehr hat im Auftrag des Ortspolizeiverwalters die Gefahren abzuwehren,
die der Allgemeinheit oder dem einzelnen durch Schadenfeuer drohen. Die
Polizeiaufsichtsbehörden können den Feuerwehren auch die Abwehr sonstiger
Gefahren übertragen.

§ 3

1.Die Feuerwehr im Sinne der §§ 1 und 2 kann bestehen:
a) aus Berufsfeuerwehrmännern;
b) aus einer Freiwilligen Feuerwehr;
c) aus Personen, die durch Polizeiverordnung zu einer Pflichtfeuerwehr

zusammengeschlossen sind.
2.Die Feuerwehr bedarf der Anerkennung der Polizeiaufsichtsbehörde.

§ 4

1.Jede Gemeinde von mehr als 100000 Einwohnern soll Berufsfeuerwehrmänner
anstellen. Gemeinden mit weniger als 100000 Einwohnern können
Berufsfeuerwehrmänner anstellen. Die Zahl der Berufsfeuerwehrmänner
bestimmt die Polizeiaufsichtsbehörde unter Berücksichtigung der örtlichen
Verhältnisse. Die Uniformierung, Ausbildung und Amtsbezeichnung der
Berufsfeuerwehrmänner regelt der Minister des Innern nach Anhörung des
zuständigen Ausschusses des Feuerwehrbeirates.

2.Die Anerkennung als Berufsfeuerwehr darf nur ausgesprochen werden, wenn die
auf Grund des Abs. 1 Satz 3 und 4 zu erlassenen Vorschriften erfüllt sind.

§ 5



(1) Freiwillige Feuerwehren sind Vereine, deren Vereinszweck in der
Bekämpfung der Feuersgefahren besteht. Die Rechtsstellung der
Mitglieder regelt die Satzung. Die aktiven Mitglieder müssen das 18.
Lebensjahr vollendet und dürfen das 60. Lebensjahr nicht überschritten
haben. Die Ausbildung und Uniformierung der freiwilligen
Feuerwehrmänner und die Bezeichnung der Führer regelt der Minister
des Innern nach Anhörung des zuständigen Ausschusses des
Feuerwehrbeirates.

(2) Die Anerkennung als Freiwillige Feuerwehr darf nur ausgesprochen
werden, wenn

1. Die Vereinssatzung von der Polizeiaufsichtsbehörde
genehmigt ist und

2. die Bestimmungen des Abs. 1 und der auf Grund dieses
Absatzes erlassenen Vorschriften erfüllt sind.

§ 6

(1) Soweit die auf Grund der §§ 4 und 5 gebildeten Feuerwehren hinsichtlich ihrer
Stärke den örtlichen Verhältnissen nicht entsprechen, sind Pflichtfeuerwehren
zu bilden.

(2) Die Rechte und Pflichten, die Uniformierung und Ausbildung der
Pflichtfeuerwehrmänner sowie die Bezeichnung der Führer wird durch
Polizeiverordnung geregelt. Die Anerkennung als Pflichtfeuerwehr darf nur
ausgesprochen werden, wenn die Vorschriften dieser Polizeiverordnung erfüllt
sind.

Abschnitt II

Die Feuerwehrverbände

§ 7

Die in einem Kreis vorhandenen Feuerwehren bilden den Kreisfeuerwehrverband.
Der Kreisfeuerwehrverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Die
Rechtsstellung des Vorstandes und der Mitglieder regelt die Satzung. Die Satzung
bedarf in Landkreisen der Genehmigung des Landrats, in Stadtkreisen der
Genehmigung des Regierungspräsidenten, in Berlin der Genehmigung des
Oberpräsidenten. Die Vorstandsmitglieder werden in Landkreisen durch den Landrat,
in Stadtkreisen durch den Regierungspräsidenten und in Berlin durch den
Oberpräsidenten ernannt und abberufen.

§ 8

Dem Kreisfeuerwehrverband obliegt es:



(1) Durch Veranstaltung von Führerbesprechungen den Austausch der
Erfahrungen zu vermitteln;

(2) durch gemeinsame Feuerwehrübungen die Schlagkraft der örtlichen
Feuerwehren zu erhöhen.

§ 9

Die Kreisfeuerwehrverbände einer Provinz bilden den Provinzialfeuerwehrverband.
Der Provinzialfeuerwehrverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes. In
dem Provinzialfeuerwehrverbande müssen die für die Provinz bestehende
Feuersozietät sowie die Städte, Landkreise und Landgemeinden der Provinz durch je
einen Vertreter vertreten sein. Die Vorstandsmitglieder werden durch den
Oberpräsidenten ernannt und abberufen. Im Übrigen richtet sich die Rechtsstellung
des Vorstandes und der Mitglieder nach der Satzung. Die Satzung bedarf der
Genehmigung des Oberpräsidenten.

§ 10

Dem Provinzialfeuerwehrverbande liegt ob:

(1) Die Einrichtung und Unterhaltung einer Provinzialfeuerwehrschule;
(2) die Veranstaltung von Ausbildungslehrgängen im Feuerwehrwesen;
(3) die Pflege des vorbeugenden Feuerschutzes;
(4) die Unterstützung der Kreisfeuerwehrverbände bei den diesen

obliegenden Aufgaben.

§ 11

1. Die Provinzialfeuerwehrverbände bilden den Feuerwehrbeirat. Dieser ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Der Minister des Innern kann Vertreter
von Gemeinden und Personen, die über besondere Kenntnisse im
Feuerlöschwesen verfügen (insbesondere Berufsfeuerwehrmänner), in den
Feuerwehrbeirat einberufen. Im Feuerwehrbeirat müssen die öffentlichen und
privaten Feuerversicherungsunternehmungen und die Provinzen, Städte,
Landkreise und Landgemeinden durch je einen Vertreter vertreten sein. Die
Vorstandmitglieder werden durch den Minister des Innern ernannt und
abberufen. Im Übrigen wird die Rechtsstellung des Vorstandes und der
Mitglieder durch die Satzung geregelt. Die Satzung bedarf der Genehmigung
des Ministers des Innern.

2. Durch die Satzung ist je ein Ausschuss für die Angelegenheiten der Freiwilligen
Feuerwehren und der Berufsfeuerwehren zu bilden.

§ 12

Dem Feuerwehrbeirat liegt ob:



1. Die Förderung des Feuerlöschwesens durch Pflege des einschlägigen
Schrifttums und der Sammlung von Erfahrungen der außerpreußischen
Feuerwehren;

2. die Prüfung und Begutachtung von Feuerlöschgeräten;
3. die Beratung des Ministers des Innern in allen Angelegenheiten des

Feuerlöschwesens und der Feuerverhütung;
4. die Unterstützung der Provinzialfeuerwehrverbände bei den diesen

obliegenden Aufgaben.

Abschnitt III

Die Aufsicht über die Feuerwehrverbände

§ 13

(1) Die Aufsicht über den Kreisfeuerwehrverband führen in Landkreisen der Landrat,
in Stadtkreisen der Regierungspräsident und diesen vorgesetzten
Polizeiaufsichtsbehörden, in Berlin der Oberpräsident und der Minister des
Innern. Die Aufsicht über den Provinzialfeuerwehrverband führen der
Oberpräsident und der Minister des Innern.

(2) Die Sitzungen der Verbände, der Verbandsausschüsse und der
Vorstandssitzungen sind der unmittelbar vorgesetzten Aufsichtsbehörde unter
Angabe der Tagesordnung spätestens acht Tage vor dem anberaumten
Zeitpunkt mitzuteilen.

(3) Die Aufsichtsbehörden können sich über die Angelegenheiten der
Feuerwehrverbände durch Akteneinsichtnahme, durch Berichtseinforderungen
und durch die Entsendung von Kommissaren zu den Sitzungen jederzeit
unterrichten.

§ 14

Alle Beschlüsse der Verbände oder ihrer Organe, die eine finanzielle Auswirkung
haben, insbesondere die Beschlüsse über die Feststellung des Haushaltsplans und
über die Jahresabrechnung, sind der unmittelbar vorgesetzten Aufsichtsbehörde
vorzulegen. Die Beschlüsse treten erst in Kraft, wenn die Aufsichtsbehörde innerhalb
von zwei Wochen nach Eingang des Beschlusses keinen Widerspruch erhoben hat.

§ 15

(1) Beschlüsse eines Verbandes, die die geltenden Gesetze oder die
Verbandssatzung verletzen, kann die unmittelbar vorgesetzte Aufsichtsbehörde
aufheben und verlangen, dass Maßnahmen, die auf Grund derartiger Beschlüsse
getroffen sind, rückgängig gemacht werden. Gegen die Aufhebungsverfügung
steht den Kreis- und Provinzialfeuerwehrverbänden innerhalb von zwei Wochen
die Beschwerde an die nächsthöhere Aufsichtsbehörde zu. Diese entscheidet
endgültig.



(2) Die Aufsichtsbehörden können ihre Zuständigkeit auf dem Gebiet des
Feuerlöschwesens durch besondere Organe ausüben.

Abschnitt IV

Die sachliche Ausrüstung der Feuerwehren

§ 16

(1) Die Beschaffung und Unterhaltung der für die Feuerwehren erforderlichen
Löschgerätschaften, Ausrüstungsstücke, Alarmeinrichtungen, Wasserstationen
und Gerätehäuser ist eine Aufgabe der Gemeinden. Über die Notwendigkeit von
Aufwendungen für das Feuerlöschwesen entscheidet auf Antrag des
Ortspolizeiverwalters in den Landgemeinden und kreisangehörigen Städten der
Landrat, in den Stadtkreisen der Regierungspräsident, in Berlin der
Oberpräsident.

(2) Gemeinden, die nicht imstande sind, die im Abs.1 genannten Einrichtungen
selbstständig zu beschaffen, können durch die Kommunalaufsichtsbehörde mit
Nachbargemeinden zu einem Feuerlöschverband vereinigt werden. Der
Feuerlöschverband hat die Stellung eines Zweckverbandes im Sinne des
Gesetzes vom 13. Juli 1911. Über die infolge Veränderung oder Aufhebung
eines Löschverbandes notwendig werdende Auseinandersetzung zwischen den
Beteiligten entscheidet die Kommunalaufsichtsbehörde. Streitigkeiten zwischen
den beteiligten Gemeinden über ihre Berechtigung oder Verpflichtung zur
Teilnahme an den Nutzungen oder Lasten des Feuerlöschverbandes unterliegen
der Entscheidung der Kommunalaufsichtsbehörde.

§ 17

Durch Polizeiverordnung oder polizeilicher Verfügung kann vorgeschrieben werden:

(1) dass in Häusern Feuerlöschgeräte vorhanden sein müssen;
(2) dass besonders feuergefährliche Betriebe das nötige Löschwasser bereithalten;
(3) dass in Warenhäusern Werksfeuerwehren gebildet werden müssen;
(4) dass die Bewohner von größeren Häuserblocks oder von Ortsteilen für Zwecke

des Feuerlöschwesens oder des Luftschutzes zusammengeschlossen werden;
(5) dass Eigentümer von Fahrzeugen jeder Art diese in fahrbereitem Zustande für

Feuerlöschzwecke zur Verfügung stellen müssen;
(6) dass die Inhaber von Gebäuden diese regelmäßigen Brandschauen

unterziehen lassen müssen.

Abschnitt V

Vom Verhalten in Brandfällen

§ 18



Jeder, der den Ausbruch eines Schadenfeuers, das er nicht selbst zu löschen
vermag, bemerkt, ist verpflichtet, unverzüglich der nächsten Polizei- oder
Feuerwehrstelle davon Mitteilung zu machen. Personen, die dieser Pflicht vorsätzlich
nicht nachkommen, werden mit Geldstrafe bis zu 150 RM bestraft.

§ 19

Die Leitung der Lösch- und Rettungsarbeiten hat der Führer der Wehr des Brandorts,
sofern nicht der Ortspolizeiverwalter oder dessen ständiger Vertreter selbst die
Leitung übernimmt. Sämtliche Feuerwehren, auch Privatfeuerwehren, die bei
Brandfällen neben der örtlichen Feuerwehr tätig werden, unterstehen dem durch
Satz 1 bestimmten Leiter der Lösch- und Rettungsarbeiten.

§ 20

(1) Die Feuerwehren von Nachbarbezirken haben sich gegenseitig auf 7,5 Kilometer
von der Grenze ihres Ortspolizeibezirks mit Mannschaften und Gerät
unentgeltlich Hilfe zu leisten, sofern die Bewältigung eines Feuers im eigenen
Ortspolizeibezirk jederzeit gesichert bleibt. Mit welchen Mitteln die Löschhilfe zu
leisten ist, wird durch Polizeiverordnung bestimmt.

(2) Werden bei großer Ausdehnung oder Gefährlichkeit von Bränden auch die
Feuerwehren von solchen Ortspolizeibezirken um Hilfe ersucht, die gemäß Abs.1
nicht zur Löschhilfe verpflichtet sind, so haben sie dem Ersuchen Folge zu
leisten, jedoch sind diesen von der hilfebedürftigen Gemeinde die sämtlichen
durch die Hilfeleistung entstehenden Kosten zu erstatten. Hinsichtlich des
Umfanges der Feuerlöschhilfe gelten die Vorschriften des Abs. 1 entsprechend.

§ 21

Bei Forst-, Heide-, Wiesen- und Moorbränden sind neben den Feuerwehren alle
geeigneten Personen unaufgefordert zur Hilfeleistung verpflichtet. Der Umfang und
die Kostenregelung der nachbarschaftlichen Löschhilfe sind die gleichen wie bei
anderen Schadenfeuern. Die technische Leitung der Löscharbeiten kommt bei
Anwesenheit von Forstbeamten diesen zu. In ihrer Abwesenheit liegt sie beim Führer
derjenigen Wehr, die zuerst eingetroffen ist.

§ 22

(1) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeteilen
sind verpflichtet, bei Brandfällen den Mitgliedern der Feuerwehr den Zutritt zu
ihren Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeteilen und deren Benutzung zur
Vornahme der angeordneten Lösch- und Rettungsarbeiten zu gestatten,
Wasservorräte, die sich in ihrem Besitz befinden oder auf ihren Grundstücken
gewonnen werden können, auf Anforderung für den Löschdienst zur Verfügung
zu stellen und ihre zum Lösch- und Rettungsdienst verwendbaren Geräte zur
Benutzung abzugeben.

(2) Sie haben die vom Leiter der Löscharbeiten im Interesse geeigneter Entfaltung
der Lösch- und Rettungsregeln oder zur Verhütung des weiteren Umsichgreifens



des Feuers angeordnete Beseitigung von Pflanzen, Einfriedungen,
Gebäudeteilen und Gebäuden zu dulden.

(3) Hinsichtlich der Schadenersatzpflicht finden die §§ 70 ff. des
Polizeiverwaltungsgesetzes vom 1. Juni 1931 Anwendung.

§ 23

Wird nach Ablöschen eines Brandes an der Brandstätte eine Brandwache
zurückgelassen, so trägt die Kosten, falls die Brandwache von dem Führer der
Feuerwehr für notwendig erachtet wird, die Gemeinde, falls die Brandwache nur auf
Wunsch des Eigentümers oder Besitzers angeordnet ist, dieser.

Abschnitt VI

Schlußbestimmungen

§ 24

Das Gesetz, betreffend die Befugnis der Polizeibehörden zum Erlass von
Polizeiverordnungen über die Verpflichtung zur Hilfeleistung bei Bränden, vom 21.
Dezember 1904 und die §§ 139 und 140 des Zuständigkeitsgesetzes werden
aufgehoben.

§ 25

Die Zuständigkeit der Bergbaubehörden bleibt unberührt.

§ 26

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften erlässt der Minister des Innern. Dieser kann insbesondere
Übergangsvorschriften erlassen.

§ 27

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1934 in Kraft.

Berlin, den 15. Dezember 1933

Das Preußische Staatsministerium

Göring

zugleich als Minister des Innern


